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1 EINLEITUNG 

Hinweis: Zu den Zielen der Fachausschuss- Informationsblätter siehe Fachausschuss- Informationsblatt Nr. 001 

__  __  

__  

__  

__  

__  

Die neue Gefahrstoffverordnung [1] und die 
Biostoffverordnung [2] bauen für Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen beziehungsweise biologi-
schen Arbeitsstoffen auf der Dreiteilung In-
formationsermittlung, Gefährdungsbeurtei-
lung und Umsetzung von Schutzmaßnah-
men auf. Ziel ist die Zuordnung notwendiger 
und geeigneter Schutzmaßnahmen. Diese 
ergeben sich aus spezifischen Eigenschaf-
ten von Stoffen und Zubereitungen (Einstu-
fung und Kennzeichnung, Gefahrensymbole 
und R- und S-Sätze).  

Bei biologischen Arbeitsstoffen sind Risiko-
gruppen (Infektionspotential) und allergisie-
rende bzw. toxische Eigenschaften zu be-
rücksichtigen. 

Beide Verordnungen fordern weiterhin eine 
Ermittlung der Expositionshöhe und -dauer, 
des Aufnahmeweges und der persönlichen 
Disposition. 

Zusätzlich sind praxisspezifische Daten 
(Verbrauchsmengen, Bearbeitungsarten, 
Maschinentypen) zu beachten. 

Für die Ermittlung der gefährlichen Eigen-
schaften nach Gefahrstoffverordnung und 
TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen“ [3] stehen oben-
an die vom Hersteller übermittelten Daten, in 
Form des Sicherheitsdatenblattes (SDB). 
Sollten Sie Zweifel an der Richtigkeit oder 
Aktualität von SDB haben, fordern Sie Ihre 
Lieferanten zur Zusammenarbeit bei der 
Gefährdungsbeurteilung auf. 

Für die Gefährdungsbeurteilung nach Bio-
stoffverordnung und TRBA 400 „Handlungs-
anleitung zur Gefährdungsbeurteilung und 
für die Unterrichtung der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen“ [4] finden sich zur Keimbelastung was-
sergemischter KSS Informationen in der BGI 
762 [5]. 

Für die Ermittlung tätigkeitsspezifischer Ge-
fährdungen („Arbeitsbereichsanalyse“) ist 
natürlich Ihre Erfahrung und Sachverstand 
gefragt. Dies gilt in besonderem Maße, 
wenn sich durch den Produktionsprozess 
relevante Veränderungen oder Einschlep- 
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pungen in den Kühlschmierstoff (KSS) erge-
ben, dass die gefährlichen Eigenschaften 
neu beurteilt werden müssen. Aber auch 
hier kann Sie der Lieferant unterstützen, z. 
B. wenn es für Produkte genau festgelegte 
Anwendungsbedingungen oder der Kun-
dendienst Ihren Betrieb gut kennt. 

Die Gefahrstoffverordnung ruft explizit dazu 
auf, dass Hersteller und Anwender von Ge-
fahrstoffen bei der Gefährdungsbeurteilung 
zusammenarbeiten. 

Im Hinblick auf biologische Gefährdungen 
kann sich der Anwender ebenfalls an den 
Hersteller wenden, da im Rahmen eines 
erweiterten Fluidmanagements auch Erfah-
rungen zur mikrobiellen Besiedelung von 
wg-KSS vorliegen. 

Das „Schutzstufenmodell“ ist modular aufge-
baut, die jeweils höhere Schutzstufe bein-
haltet immer alle Forderungen der darunter 
liegenden Schutzstufen. Die dazugehörigen 
Schutzmaßnahmen sind in der Gefahr-
stoffverordnung in den §§ 8 bis 11, der 
TRGS 500 [6] und in der Biostoffverordnung 
in den §§ 10 bis 11 und der TRBA 500 [7] 
beschrieben und in der BGR 143 [8] bez. 
BGI 762 erläutert. 

Nach erfolgter Informationsermittlung blei-
ben die Schwerpunkte „Gefährdungs-
beurteilung“ und „Schutzmaßnahmen“. Ziel 
der Gefährdungsbeurteilung ist die Zuord-
nung geeigneter Schutzmaßnahmen. 
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__  __  

__  
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 GefStoffV  

BioStoffV 
  2 DAS KONZEPT DER 4 SCHUTZSTUFEN 

     

Ja 

Verwenden Sie krebserzeugende, erb-
gutverändernde oder fruchtbarkeits-
gefährdende Stoffe?  
Kennzeichnung mit R 45, 46, 49 oder 60 
Treten Mikroorganismen der Risiko-
gruppe 4 auf oder liegt eine Tätigkeit mit 
vergleichbarer Gefährdung vor? 

Ja 
Schutzstufe 4 

  

Nein Nein 

z.B. Bearbeitung von Berylliumlegierungen, quarzhaltige 
Filterhilfsmittel (Kieselgur), auch bei nachgewiesener Bildung 
von Nitrosaminen, polycyclischen aromatischen KW (BaP) 
und Dioxinen. 
Mikroorganismen der Risikogruppe 4 oder Tätigkeiten mit 
vergleichbarer Gefährdung kommen bei wg-KSS nicht vor. 

   

Ja 

Verwenden Sie giftige oder sehr giftige 
Stoffe oder entstehen diese?  
Kennzeichnung mit R 23, 24, 25, R 26, 
27, 28 oder R 61 
Treten Mikroorganismen der Risiko-
gruppe 3 auf oder liegt eine Tätigkeit mit 
vergleichbarer Gefährdung vor? 

Ja 
Schutzstufe 3 

Nein Nein 

z.B. Anwendung giftiger Biozide oder Systemreiniger (z.B. 
Octylisothiazolinon), Freiwerden von Phosphin, Bearbeitung 
bleihaltiger Lagerschalen.  
Mikroorganismen der Risikogruppe 3 oder Tätigkeiten mit 
vergleichbarer Gefährdung sind bislang bei wg-KSS nicht 
bekannt. 

     

Ja 

Verwenden Sie reizende, gesundheits-
schädliche, sensibilisierende oder ätzen-
de Stoffe und besteht eine Gefährdung? 
Kennzeichnung mit R 20, 21, 22, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 42, 43, 65 
Treten Mikroorganismen der Risiko-
gruppe 2 auf oder liegt eine Tätigkeit mit 
vergleichbarer Gefährdung vor? 

Ja 
Schutzstufe 2 

Nein Nein 

„Standardschutzstufe“ : bei Anwendung des Regelwerks und 
Einhaltung des Standes der Technik nach GefStoffV und 
Bio-StoffV 
Zusätzlich bei Reinigungsarbeiten insbesondere mit Hoch-
druckreinigern 

     

Ja 
Besteht eine nur geringe Gefährdung? 
Ist weder eine Infektionsgefährdung 
noch sensibilisierende oder toxische 
Gefährdung anzunehmen? 

Ja 
Schutzstufe 1 

 Gewindeschneiden mit KSS aus Tropfflasche, kein Hautkon-
takt 
Menge und Art der Mikroorganismen gehen nicht über die 
allgemeine Umweltbelastung hinaus 
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3 Zuordnung von Schutzmaßnah-
men 

 

Schutzstufe 1:  
GefStoffV § 8:  

• Grundsätze für die Verhütung von Ge-
fährdungen; 

• Tätigkeiten mit geringer Gefährdung 

BioStoffV § 9: 

 Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen der Risikogruppe 1 

 

Da erfahrungsgemäß die Schutzstufe 1 
nach Gefahrstoffverordnung und nach Bio-
stoffverordnung für Tätigkeiten mit Kühl-
schmierstoffen nur ausnahmsweise erfolgt, 
kann diese nur nach einer Einzelfallbetrach-
tung festgelegt und sinnvolle Schutzmaß-
nahmen zugeordnet werden. 

 

Was bedeutet das in der Praxis? 

Eine Auflistung von Schutzmaßnahmen 
finden Sie in der TRGS 500 „Schutzmaß-
nahmen“, Abschnitt 4 [6]  

und der TRBA 500 „Allgemeine Hygiene-
maßnahmen: Mindestanforderungen“ Ab-
schnitt 5 [7]  

 
 

Schutzstufe 2: 
GefStoffV § 9:  

• Grundmaßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigten (beinhaltet zusätzlich § 8) 

BioStoffV § 10: 

 Schutzmaßnahmen 

BioStoffV § 11 :  

 Hygienemaßnahmen, Schutzausrüstung 
 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass 
die durch Gefahrstoffe und biologische Ar-
beitsstoffe bedingte Gefährdung der Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftigten 
bei der Arbeit durch die in der Gefährdungs-
beurteilung festgelegten Maß- 
 

nahmen beseitigt oder auf ein Mindestmaß 
(Minimierungsgebot) verringert wird.  

Dies erreicht er nach Gefahrstoffverordnung 
und Biostoffverordnung gemäß der „Rang-
folge“ der Schutzmaßnahmen durch 

 
S ubstitution 
T echnische („Kollektive“) Schutzmaß-

nahmen 
O rganisatorische Schutzmaßnahmen 
P ersönliche („Individuelle“) Schutz-

maßnahmen 
Eine Substitution nach Biostoffverordnung 
ist bei Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen 
nicht anwendbar, da es hierbei nicht um die 
Substitution eines KSS durch einen anderen 
geht, sondern der enthaltenen biologischen 
Arbeitsstoffe durch weniger gefährliche. 
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Was bedeutet das zusammengefasst?  
Die Anwendung der Maßnahmen des bekannten Regelwerkes (TRGS 611 [9], BGR 143 [8], 
BG/BIA-Empfehlung KSS – BIA-Report 04/2004 [10] und der BGI 762 [5] ) wird empfohlen. 

Eine in der Praxis erprobte Checkliste fasst Maßnahmen wie folgt zusammen: 
 

Substitution 

Substitution durch einen weniger gefährlichen KSS (falls technisch möglich) 
Technische und bauliche Maßnahmen 
Anmischwasser sollte Trinkwasserqualität haben (< 100 KBE/ml) (KBE = Koloniebildende Einheiten) 
Einhaltung der empfohlenen Gebrauchskonzentration 
Maßnahmen zur Vermeidung/Reduzierung von Aerosolen (Stäuben und Nebel) und Dämpfen, AGWs 
müssen eingehalten werden.  
Eintrag von Verunreinigungen, z.B. Fremdöle, Bodenschmutz durch Laufroste, vermeiden 
Anaerobe (= sauerstoffarme) Verhältnisse vermeiden, z.B. kontinuierliche Umwälzung 
Hohe Luftfeuchtigkeit im Arbeitsbereich vermeiden (Gefahr des Schimmelpilzwachstums) 
Leicht zu reinigende Oberflächen für Fußböden und Arbeitsmittel, z.B. Maschinen, im Arbeitsbereich, 
soweit dies im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten liegt. 
Waschgelegenheiten sind zur Verfügung zu stellen 
Vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten 

Organisatorische Maßnahmen 
Bestellung und ggf. Ausbildung eines Fachkundigen nach BGR 143 
Funktion und Wirksamkeit von technischen Schutzmaßnahmen sind regelmäßig zu prüfen, z.B. regel-
mäßiger Filterwechsel von raumlufttechnischen Anlagen. 
Vermeidung der Rückführung von Kühlschmierstoffen aus Luftabscheidern und Spänebehältern 
Erstellung einer Betriebsanweisung und regelmäßige Durchführung von Unterweisungen. 
Behältern und Rohrleitungen kennzeichnen. 
Zusätzliche Arbeitsanweisung zur Vermeidung von Betriebsunfällen, z.B. für Systemreinigung 
Verbot von Essen, Trinken, Rauchen am Arbeitsplatz. 
Vor Eintritt in die Pausen und nach Beendigung der Tätigkeit sind die Hände zu waschen. 
Mittel zum hygienischen Reinigen und Trocknen der Hände sowie Hautschutz- und Hautpflegemittel 
müssen zur Verfügung gestellt und von den Beschäftigten benutzt werden. 
Arbeitsstoffe sind von Lebensmitteln und Getränken getrennt aufzubewahren. 
Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstungen sind regelmäßig und bei Bedarf zu reinigen oder 
zu wechseln.  
Pausen- oder Bereitschaftsräume nicht mit stark verschmutzter Arbeitskleidung betreten. 
Straßenkleidung ist von Arbeitskleidung und persönlichen Schutzausrüstungen getrennt aufzubewahren.
Arbeitsräume sind regelmäßig und bei Bedarf mit geeigneten Methoden zu reinigen. 
Abfälle sind in geeigneten Behältnissen zu sammeln. 

Persönliche Schutzausrüstungen 
Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen im Einzelfall anhand der Ergebnisse der Gefährdungs-
beurteilung, u. a. 
• Handschutz, Hautschutz 
• Augenschutz, Gesichtsschutz 
• Fußschutz 
• Schürze 
• Atemschutz bei der mechanischen Systemreinigung (partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halb-

masken mit Partikelfilter P2) 
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Schutzstufe 3:  
GefStoffV § 10  

• Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tä-
tigkeiten mit hoher Gefährdung 

 (beinhaltet zusätzlich §§ 8 und 9) 
 

GefStoffV § 10 
(1) Ist die Substitution eines giftigen oder 
sehr giftigen Gefahrstoffs technisch nicht 
möglich, so hat der Arbeitgeber dafür zu 
sorgen, dass der Gefahrstoff ausschließlich 
in einem geschlossenen System verwendet 
wird.  
Ist die Anwendung eines geschlossenen 
Systems technisch nicht möglich, so hat der 
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Ge-
fährdung der Beschäftigten, insbesondere 
die Exposition, nach dem Stand der Technik 
so weit wie möglich verringert wird. 

(2) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die 
Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. 
Die Ergebnisse durchgeführter Messungen 
sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und 
den Beschäftigten und ihren Vertretern zu-
gänglich zu machen. 

(3) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnah-
men durchzuführen, um zu gewährleisten, 
dass Arbeitsbereiche nur den Beschäftigten 
zugänglich sind, die sie zur Ausübung ihrer 
Arbeit oder zur Durchführung bestimmter 
Aufgaben betreten müssen. Mit T+ und T 
gekennzeichnete Stoffe und Zubereitungen 
sind unter Verschluss oder so aufzu-
bewahren oder zu lagern, dass nur fach-
kundige Personen Zugang haben. 
 
 

Schutzstufe 4:  
GefStoffV § 11 

• Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tä-
tigkeiten mit krebserzeugenden, erbgut-
verändernden und fruchtbarkeits-
gefährdenden Gefahrstoffen 

 (beinhaltet zusätzlich §§ 8 bis 10) 
 

GefStoffV § 11 
(2) In den Fällen, in denen Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, erbgutverändernden 
oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstof- 

fen der Kategorie 1 oder 2 durchgeführt 
werden, hat der Arbeitgeber die folgenden 
Maßnahmen durchzuführen: 

1. Messungen dieser Stoffe, insbesondere 
zur frühzeitigen Ermittlung erhöhter Ex-
positionen infolge eines unvorherseh-
baren Ereignisses oder eines Unfalles, 

2. Abgrenzung der Gefahrenbereiche und 
Anbringung von Warn- und Sicherheits-
zeichen, einschließlich des Zeichens 
„Rauchen verboten", in Bereichen, in de-
nen Beschäftigte diesen Gefahrstoffen 
ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein 
können. 

(4) In Arbeitsbereiche, in denen Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden, erbgutverändernden 
oder fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen der 
Kategorie 1 oder 2 durchgeführt werden, 
darf dort abgesaugte Luft nicht zurück-
geführt werden. 

 

Was bedeutet das zusammengefasst? 
Für die wenigen Ausnahmefälle, in denen 
giftige und sehr giftige Stoffe oder Produkte 
verwendet werden oder diese bei der Be-
arbeitung entstehen, wird de facto eine 
Vollkapselung mit Absaugung und geeigne-
tem Abscheider gefordert. Zusätzlich muss 
sichergestellt sein, dass nicht in diesem 
Arbeitsbereich Beschäftigte keinen Zutritt 
erhalten.  
Für die wenigen Ausnahmefälle, in denen 
krebserzeugende, erbgutverändernde und 
fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe und Pro-
dukte verwendet werden, werden zusätz-
lich zur Schutzstufe 3 Kennzeichnungen 
gefordert. Abgesaugte Luft darf nicht zu-
rückgeführt werden. 
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4 Zusammenfassung 
Der überwiegende Teil der Tätigkeiten mit 
Kühlschmierstoffen wird der Schutzstufe 2 
nach Gefahrstoffverordnung und Biostoff-
verordnung zuzuordnen sein. Geeignete 
Schutzmaßnahmen sind aus dem bekann-
ten Regelwerk zu entnehmen – und werden 
in den meisten Betrieben bereits eingehal-
ten.  

Neuerungen sind in nächster Zeit für den 
Bereich „Emissionsmindernde Maßnahmen 
– Stand der Technik“ zu erwarten (TRGS in 
Vorbereitung). 
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